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§ 3

Stadtwehrleiter und Stellvertreter

(1)	 	Die	Freiwillige	Feuerwehr	der	Stadt	Schönebeck	(Elbe)	wird	vom	Stadtwehrleiter	
geleitet.	Der	Stadtwehrleiter	 ist	 für	die	ordnungsgemäße	Aufgabenerfüllung	ge-
mäß § 1 Abs. 2 dieser Satzung verantwortlich.

(2)	 	Dem	Stadtwehrleiter	obliegt	in	der	Regel	die	Leitung	von	Einsätzen	der	Freiwil-
ligen	Feuerwehr.	Die	Einsatzleitung	kann	einem	ausreichend	qualifizierten	Mit-
glied der Einsatzabteilung übertragen werden.

(3)	 	Der	Stadtwehrleiter	 ist	 in	alle	Sachverhalte	des	Brandschutzes	und	der	Hilfelei-
stung, die den Bereich der Stadt Schönebeck (Elbe) betreffen, durch den Träger 
der Feuerwehr einzubeziehen.

(4)	 	Für	 die	Unterstützung	 in	 Schwerpunktbereichen	werden	 folgende	 Stellvertreter	
des Stadtwehrleiters berufen:

 1. Stellvertreter Einsatz und Technik
 2. Stellvertreter Vorbeugender Brandschutz
 3. Stellvertreter Aus- und Fortbildung

(5)	 	Die	Stellvertreter	 sind	 für	 die	Abläufe	 und	 erforderlichen	Maßnahmen	 in	 ihren	
Schwerpunktbereichen zuständig. Sie sind dabei dem Stadtwehrleiter bei der Er-
füllung dieser Aufgaben direkt unterstellt und vertreten diesen in der fest-gelegten 
Reihenfolge.

(6)	 	Der	Stadtwehrleiter	und	seine	Stellvertreter	werden	vom	Stadtrat	im	Einverneh-
men mit dem Oberbürgermeister auf Vorschlag der Mitglieder der Einsatzabtei-
lung	für	die	Dauer	von	6	Jahren	in	das	Ehrenbeamtenverhältnis	berufen.	Für	die	
Vorschläge der Mitglieder der Einsatzabteilung gilt das Verfahren nach § 4 dieser 
Satzung.

(7)	 	Der	Stadtwehrleiter	und	die	Stellvertreter	müssen	für	die	Erfüllung	der	ihnen	ob-
liegenden	Aufgaben	 persönlich	 und	 fachlich	 geeignet	 sein.	 Die	Aufgaben	 sind	
nach	Maßgabe	der	Dienstanweisungen	für	den	Stadtwehrleiter	und	die	Stellver-
treter zu erfüllen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Laufbahnverordnung 
für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren (LVO-FF) und das Beamtengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (BG LSA) in den jeweils geltenden Fassungen.

(8)	 	Der	 Stadtwehrleiter	 darf	 nicht	 gleichzeitig	 Kreisbrandmeister,	 Abschnittsleiter	
oder Stadtteil- oder Ortswehrleiter sein.

	 	Die	 stellvertretenden	Stadtwehrleiter	 dürfen	 eine	weitere	Wahlfunktion	 in	 einer	
Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr ausüben.

§ 4
Vorschlagsverfahren für den Stadtwehrleiter und

seine drei Stellvertreter

(1)	 	Die	Vorschlagsverfahren	 werden	 in	 Form	 von	Wahlen	 durchgeführt.	 Für	 diese	
Wahlen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

(2)	 	Die	Wahlen	werden	von	einem	Wahlleiter,	dessen	Stellvertreter	und	dem	Wahlvor-
stand	vorbereitet,	geleitet	und	durchgeführt.	Dem	Wahlvorstand	gehören	bis	zu	5	
Mitglieder	an.	Der	Wahlleiter,	sein	Stellvertreter	und	die	Mitglieder	des	Wahlvor-
standes	dürfen	nicht	selbst	zur	Wahl	stehen.	Der	Oberbürgermeister	benennt	aus	
dem Kreise der volljährigen Feuerwehrmitglieder den Wahlleiter, seinen Stellver-
treter und die Mitglieder des Wahlvorstandes. 

(3)	 	Der	Wahlleiter	gibt	6	Wochen	vor	dem	geplanten	Wahltermin	die	Aufforderung	
zur Abgabe von Bewerbungen für die Wahl des Stadtwehrleiters und/oder dessen 
Stellvertreter durch Aushang in den Feuerwehrgerätehäusern aller Stadtteil- und 
Ortswehren bekannt. 

  Bewerbungen sind spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin schriftlich beim 
Wahlleiter einzureichen.

(4)	 	Der	Wahlleiter	übergibt	alle	fristgerecht	eingegangenen	Bewerbungen	zur	Prüfung	
der Wählbarkeitsvoraussetzungen an das für Feuerwehrangelegenheiten zustän-
dige	Fachamt	der	Stadt	Schönebeck	(Elbe).	Dieses	teilt	dem	Wahlleiter	das	Ergeb-
nis seiner Prüfung unverzüglich mit. 

(5) Ein Bewerber darf nur für eine dieser Wahlfunktion gleichzeitig kandidieren.

(6)	 	Der	Bewerber	muss	zum	Zeitpunkt	der	Wahl	die	für	die	Ausübung	der	Wahlfunk-
tion	erforderliche	Qualifikation	nach	der	Laufbahnverordnung	für	Mitglieder	Frei-
williger Feuerwehren (LVO-FF) besitzen.

(7)	 	Die	Wahl	des	Stadtwehrleiters	und	seiner	Stellvertreter	findet	an	dem	vom	Wahl-
leiter	festgesetzten	Wahltag	und	in	der	von	ihm	festgesetzten	Zeit	statt.	

	 	Der	Wahlleiter	gibt	den	Wahltermin,	den	Wahlort	sowie	die	zur	Wahl	zugelassenen	
Bewerber 2 Wochen vor der Wahl durch Aushang in den Feuerwehrgerätehäusern 
der Stadtteil- und Ortswehren bekannt. 

(8)	 Die	Wahlen	werden	geheim,	mit	Stimmzetteln	und	in	getrennten	Wahlgängen
 vorgenommen.

(9)	 	Als	Stimmzettel	sind	äußerlich	gleiche	Zettel	zu	verwenden.	Die	Stimmzettel	sind	
so vorzubereiten, dass jeder Bewerber durch ein Kreuz kenntlich gemacht werden 
kann.	Die	Stimmzettel	sind	vor	der	Abgabe	zu	falten.	

(10)	 	Briefwahl	 ist	 zulässig.	Der	Versand	 der	Wahlunterlagen	 ist	 durch	Nachweis	 zu	
dokumentieren.	Der	 Stimmzettel	 ist	 vom	Wähler	 persönlich	 und	 nach	 eigenem	
Willen auszufüllen. 

(11)	 Ungültig	sind	Stimmen,	sofern	der	Stimmzettel

 a) nicht als amtlich erkennbar ist,
 b) keinen Stimmabgabevermerk enthält,
 c) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
	 d)	einen	Zusatz	oder	Vorbehalt	enthält.

(12)	 	Die	Auszählung	hat	durch	den	Wahlvorstand	mit	Unterstützung	des	Wahlleiters	
und seines Stellvertreters zu erfolgen. An der Auszählung der Stimmen dürfen die 
Wahlberechtigten beobachtend teilnehmen. 

(13)  Gewählt ist der Bewerber, der im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Stehen mehrere Bewerber für eine Funktion 
zur Wahl und erhält keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche 
Stimmenzahl,	so	findet	zwischen	den	beiden	Bewerbern,	die	die	meisten	Stimmen	
auf sich vereinigen konnten, eine Stichwahl statt. In der Stichwahl ist die Person 
gewählt, für die die meisten Stimmen abgegeben wurden. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. Soweit im ersten Wahlgang nur 
ein Bewerber zur Wahl stand und dieser die erforderlichen Stimmen nicht erreicht 
hat,	findet	kein	zweiter	Wahlgang	statt.

	 Der	Wahlleiter	gibt	das	Wahlergebnis	unmittelbar	nach	der	Wahl	bekannt.	

(14)	 	Der	Oberbürgermeister	stellt	die	Wahlunterlagen	auf	Anforderung	des	Wahlleiters	
zur Verfügung.

§ 5
Stadtwehrleitung

(1)	 	Zur	Unterstützung	des	Stadtwehrleiters	bei	der	Erfüllung	der	ihm	aus	§	3	Abs.1			
dieser Satzung obliegenden Aufgaben, wird die Stadtwehrleitung gebildet.

	 Diese	besteht	aus	den	Mitgliedern:
 - Stadtwehrleiter
 - Stellvertretern des Stadtwehrleiters

 - Stadtteil- und Ortswehrleiter
 - Stadtjugendwart
 - Stadtsicherheitsbeauftragter
 - Schriftführer

	 Der	Stadtwehrleitung	obliegen	im	Besonderen	folgende	Aufgaben:

 -  Mitwirkung bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Schöne-
beck (Elbe),

 -  Mitwirkung bei der personellen Sicherstellung der erforderlichen Führungskräfte,
	 -		Zuarbeiten	zur	Haushaltsplanung	für	die	Stadtteil-	und	Ortsfeuerwehren,
 -  Beratendes Gremium zu allen Belangen des Brandschutzes und der Hilfeleistung 

der Stadt Schönebeck (Elbe).

	 	Der	 Stadtwehrleiter	 übermittelt	 dem	Träger	 der	 Feuerwehr	 die	 Stellungnahmen	
der Stadtwehrleitung. 

(2)	 	Die	Stadtwehrleitung	führt	zur	Erfüllung	der	ihr	obliegenden	Aufgaben	regelmä-
ßige Beratungen durch. Hierzu sollen mindestens 4 Beratungen jährlich durch-
geführt	werden.	Für	die	Vorbereitung	und	Durchführung	der	Beratungen	 ist	der	
Stadtwehrleiter	 zuständig.	 Ort	 und	 Zeit	 der	 Beratung	 sowie	 die	 Tagesordnung	
sind durch schriftliche Einladung mindestens zwei Wochen vorher bekannt zu 
geben.	Der	Träger	der	Feuerwehr	kann	zu	jeder	Beratung	hinzugezogen	werden.	
Der	 Stadtwehrleiter	 kann	 bei	 dringenden	Angelegenheiten	 weitere	 Beratungen	
durchführen. Er hat eine entsprechende Beratung durchzuführen, wenn 1/3 der 
Mitglieder der Stadtwehrleitung dieses schriftlich bei ihm beantragen. 

§ 6
Stadtteil- und Ortswehrleiter

(1)	 	Die	Stadtteil-	oder	Ortsfeuerwehren	werden	durch	die	Stadtteil-	oder	Ortswehr-
leiter	geleitet.	Diese	werden	durch	Stellvertreter	bei	der	Erfüllung	der	ihnen	nach	
dieser Satzung obliegenden Aufgaben unterstützt. 

	 Die	Stellvertreter	sind	für	eigene	Aufgabengebiete	zuständig.

	 	Die	den	Stadtteil-	oder	Ortswehrleitern	obliegenden	Aufgaben	sind	nach	Maßgabe	
der	Dienstanweisungen	für	die	Stadtteil-	und	Ortswehrleiter	und	deren	Stellvertre-
ter zu erfüllen.

	 	Das	Vorschlagsverfahren	für	die	Stadtteil-	bzw.	Ortswehrleiter	und	deren	Stellver-
treter gemäß § 15 Abs.3 BrSchG erfolgt im Rahmen einer Mitgliederversammlung 
in entsprechender Anwendung des § 56 Abs. 3 bis 6 KVG LSA in der jeweils 
gültigen Fassung.

  Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Stadtteil- und Ortsfeuerwehr werden 
dazu aus den Reihen der volljährigen Mitglieder der Feuerwehr ein Wahlleiter und 
zwei	Stellvertreter	bestimmt.	Der	Wahlleiter	und	die	Stellvertreter	dürfen	selbst	
nicht zur Wahl stehen. 

(2)	 	Dem	Stadtteil-	bzw.	Ortswehrleiter	obliegt	in	der	Regel	die	Leitung	von	Einsätzen	
der Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr, wenn die Einsatzführung nicht durch den Stadt-
wehrleiter erfolgt. 

	 	Die	Einsatzleitung	kann	einem	ausreichend	qualifizierten	Mitglied	der	Einsatzab-
teilung übertragen werden.

(3)	 	Die	 Stadtteil-	 bzw.	 Ortswehrleiter	 werden	 bei	 Verhinderung	 in	 allen	 Belangen	
durch ihre Stellvertreter vertreten.

§ 7
Stadtteil- und Ortswehrleitung

(1)	 		Zur	Unterstützung	des	Stadtteil-	oder	Ortswehrleiters	bei	der	Erfüllung	der	 ihm	
aus § 5 obliegenden Aufgaben steht ihm die Stadtteil- oder Ortswehrleitung zur 
Verfügung.

	 Diese	besteht	aus	den	Mitgliedern:

 - Stadtteil- oder Ortswehrleiter
 - Stellvertreter des Stadtteil- oder Ortswehrleiters
 - Jugendwart der jeweiligen Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr
 - Gerätewart der jeweiligen Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr
 - Sicherheitsbeauftragter
 - Schriftführer

(2)	 	Für	die	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Beratungen	einer	Stadtteil-	oder	Orts-
wehrleitung ist der Stadtteil- oder Ortsfeuerwehrleiter zuständig.

(3)	 Der	Stadtteil-	bzw.	Ortswehrleitung	obliegen	insbesondere	folgende	Aufgaben:

 -  Mitwirkung bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes für ihr jeweiliges 
Einsatzgebiet,

 -  Mitwirkung bei der personellen Sicherstellung der erforderlichen Führungskräf-
te,

	 -		Zuarbeit	zur	Haushaltsplanung	für	ihre	Stadtteil-	bzw.	Ortsfeuerwehr.

	 	Im	Übrigen	gelten	die	fachbezogenen	Dienstanweisungen	des	Trägers	der	Feuer-
wehr.

§ 8
Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr

(1)	 	Die	Aufnahme	in	die	Freiwillige	Feuerwehr	ist	schriftlich	bei	der	Stadt	Schöne-
beck (Elbe) zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die 
schriftliche	Zustimmungserklärung	ihrer	gesetzlichen	Vertreter	vorzulegen.

(2)  Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Oberbürgermeister nach Anhörung des 
Stadtwehrleiters und der betreffenden Stadtteil- und Ortswehrleiter. Ein Anspruch 
auf	Aufnahme	besteht	nicht.	Der	Antragsteller	ist	über	die	Entscheidung	schriftlich	
zu informieren.

(3)	 	Die	Aufnahme	 in	 die	 Freiwillige	 Feuerwehr	 erfolgt	 durch	 den	Oberbürgermei-
ster bzw. in dessen Auftrag durch den Stadtwehrleiter unter Überreichung einer 
Verpflichtungs-urkunde	und	der	gültigen	Satzung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	der	
Stadt	Schönebeck	(Elbe).	Dabei	ist	das	neue	Mitglied	durch	Unterschriftsleistung	
auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen 
Bestimmungen	der	überreichten	Satzung	sowie	den	Dienstanweisungen	ergeben,	
zu	verpflichten.	Hierzu	gehört	 auch	die	 dienstliche	Verschwiegenheitsverpflich-
tung entsprechend vorgegebener gesetzlicher Bestimmungen.

§ 9
Einsatzabteilung

(1)  Mitglieder der Einsatzabteilung müssen den Anforderungen des Einsatzdienstes 
geistig und körperlich gewachsen sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Sie dürfen das 65. Lebensjahr nicht überschritten haben. Vor der Aufnahme in 
die Einsatzabteilung kann der Träger der Feuerwehr die Vorlage eines einfachen 
Führungszeugnisses verlangen. 

  In die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr können darüber hinaus  Per-
sonen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen 
Feuerwehr als Fachberater aufgenommen werden.

(2)	 	Die	Angehörigen	der	Einsatzabteilungen	haben	die	in	§	1	Abs.	2	dieser	Satzung	
bezeichneten Aufgaben nach Anweisung des Stadtwehrleiters, der Stadtteil- bzw. 
Ortswehrleiter oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzufüh-
ren. Sie haben im Rahmen des § 9 Abs. 3 BrSchG LSA insbesondere:

	 a)		die	für	den	Dienst	geltenden	Vorschriften	und	Weisungen	(z.	B.	Dienst-,	Ausbil-
dungs-,	Unfallvorhütungsvorschriften)	 sowie	Anweisungen	 des	 Einsatzleiters	
oder sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

 b)´ bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden Anwei-
sungen und Vorschriften Folge zu leisten,

 c)  an der Aus- und Fortbildung, den Übungen und sonstigen dienstlichen Veran-
staltungen	teilzunehmen.	Dies	gilt	nicht	für	Fachberater.

(3)  Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, ohne abgeschlossene Truppmannausbil-
dung,	 dürfen	 keine	Truppmannfunktion	 übernehmen.	Die	 genannten	Mitglieder	
dürfen sich an der Einsatzstelle nur außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten.

(4)	 	Zur	Sicherstellung	der	in	den	Stadtteil-	oder	Ortsfeuerwehren	erforderlichen	ein-
satztaktischen	Funktionen	Gruppenführer	 und	Zugführer,	werden	 auf	Vorschlag	
durch den jeweiligen Stadtteil- oder Ortswehrleiter durch den Träger die entspre-
chende Funktion übertragen. Sie müssen geeignet und befähigt entsprechend der 
LVO-FF in der jeweils gültigen Fassung sein. Hierbei sind mindestens die Funkti-
onen zu besetzen, die bei Erreichen der regelmäßigen Einsatzstärke der jeweiligen 
Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr zu besetzen ist.

  Für die Sicherstellung der Funktionen, welche durch die Feuerwehr nach vorlie-
gender Stabsdienstordnung zu besetzen sind, ist eine ausreichende personelle Re-
serve einzubeziehen.

	(5)	 Die	Zugehörigkeit	zur	Einsatzabteilung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	endet	mit

 a) einer dauerhaften Einschränkung der gesundheitlichen Voraussetzung,

 b) der Vollendung des 65. Lebensjahres,

 c)  eine schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Träger der Freiwilligen Feu-
erwehr,

 d) dem Ausschluss entsprechend § 14 Abs. 1 Buchstabe b) dieser Satzung.

(6)  Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr seine 
Dienstpflicht,	so	kann	ihm	der	Träger	der	Freiwilligen	Feuerwehr	im	Einverneh-
men mit dem Stadtwehrleiter und dem zuständigen Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter 
eine Ermahnung aussprechen.

	 	Die	Ermahnung	wird	unter	vier	Augen	ausgesprochen.	Bei	wiederholtem	Pflicht-
verstoß kann eine mündliche oder schriftliche Rüge ausgesprochen werden. Vor 
dem Ausspruch ist dem Betroffenen die Gelegenheit zur schriftlichen oder münd-
lichen Stellungnahme zu geben.

§ 10
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflicht bei Schäden

(1)	 	Die	Mitglieder	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 haben	 die	 empfangene	 persönliche	
Ausrüstung	pfleglich	 zu	behandeln	und	nach	dem	Ausscheiden	aus	dem	Feuer-
wehrdienst zurückzugeben. Für Teile der Ausrüstung, die während des außer-
dienstlichen Gebrauchs verloren gegangen, beschädigt oder unbrauchbar gewor-
den sind, kann der Träger der Freiwilligen Feuerwehr Ersatz verlangen.

(2)	 	Die	Mitglieder	der	Freiwilligen	Feuerwehr	haben	dem	Stadtteil-	bzw.	Ortswehrlei-
ter unverzüglich anzuzeigen:

	 a)	im	Dienst	erlittene	Körper-	und	Sachschäden,

 b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und sonstigen Ausrüstung.

	 	Diese	Angaben	sind	unverzüglich	durch	den	Stadtteil-	bzw.	Ortswehrleiter	an	den	
Stadtwehrleiter schriftlich weiterzuleiten.

(3)  Soweit Ansprüche für oder gegen den Träger der Freiwilligen Feuerwehr in Fra-
ge kommen, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung über den 
Dienstweg	an	den	Träger	der	Feuerwehr	weiterzuleiten.

§ 11
Alters- und Ehrenabteilung

(1)  In die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann gemäß § 6 Abs. 
2	LVO-FF	unter	Überlassung	der	Dienstuniform	übernommen	werden,	wer	wegen	
Vollendung	des	65.	Lebensjahres,	dauernder	Dienstunfähigkeit	oder	aus	wichtigen	
persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.

	 	Die	Alters-	und	Ehrenabteilung	gestaltet	 ihr	Leben	als	 selbstständige	Abteilung	
der Freiwilligen Feuerwehr.

(2)  Als Abteilung der Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr untersteht die Alters- und Eh-
renabteilung der fachlichen Aufsicht und Betreuung durch den Stadtteil- bzw. 
Ortswehrleiter, der sich dazu eines Mitgliedes der Alters- und Ehrenabteilung be-
dient.

(3)  Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können auf eigenen Antrag freiwil-
lig und ehrenamtlich Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr – mit Ausnahme des 
Einsatzdienstes – übernehmen, soweit sie hierfür die entsprechenden Kenntnisse 
besitzen	und	körperlich	geeignet	 sind.	Dazu	 zählen	 insbesondere	Aufgaben	der	
Aus- und Fortbildung, der Gerätewartung und der Brandschutzerziehung. Im Rah-
men dieser Tätigkeit unterliegen die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung 
der	fachlichen	Aufsicht	durch	die	Stadtwehrleitung.	Der	§	8	Abs.	2	Satz	1	und	2	
Buchstabe	a)	dieser	Satzung	finden	entsprechend	Anwendung.

§ 12
Kinder- und Jugendfeuerwehr

(1)  Die	 Jugendabteilung	der	Freiwilligen	Feuerwehr	 führt	 den	Namen	„Jugendfeuer-
wehr	Stadt	Schönebeck	(Elbe)“.	Die	Jugendabteilungen	der	Stadtteil-	bzw.	Ortsfeu-
erwehren	tragen	als	Zusatz	den	Namen	der	jeweiligen	Stadtteil-	bzw.	Ortsfeuerwehr.

(2)	 	Die	Jugendfeuerwehr	 ist	der	 freiwillige	Zusammenschluss	von	Jugendlichen	 im	
Alter ab dem vollendeten 10. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Sie 
gestaltet ihr Jugendleben als selbstständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
nach einer besonderen Ordnung, hier: „Jugendordnung der Jugendfeuerwehren der 
Stadt Schönebeck (Elbe)“. Ein rechtlicher Anspruch auf die Einrichtung einer Ju-
gendfeuerwehr besteht nicht.

(3)  Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeuerwehr dem 
Stadtwehrleiter,	 der	 sich	 dazu	 eines	 auseichend	 qualifizierten	 und	 geeigneten	
Stadtjugendfeuerwehrwartes bedient. Als Abteilung der Stadtteil- bzw. Ortsfeu-
erwehren untersteht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und Betreuung 
durch den jeweiligen Jugendfeuerwehrleiter, der sich dazu eines ausreichend qua-
lifizierten	und	geeigneten	Jugendfeuerwehrwartes	bedient.

(4)	 	Der	 stellvertretende	 Stadtjugendfeuerwehrwart	 hat	 den	 Stadtjugendfeuerwehr-
wart	bei	Verhinderung	zu	vertreten.	Der	stellvertretende	Jugendfeuerwehrwart	der	
Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr hat den Jugendwart der jeweiligen Stadtteil- bzw. 
Ortsfeuerwehr bei Verhinderung zu vertreten.

(5)	 	Die	Jugendfeuerwehren	in	den	einzelnen	Stadtteil-	und	Ortsfeuerwehren	können	
eine Kinderfeuerwehr unterhalten, wenn die baulichen und fachlichen als auch 
personellen Voraussetzungen gegeben sind. In die Kinderfeuerwehr dürfen Kinder 
ab 6 bis 10 Jahren aufgenommen werden. Kinder und Jugendliche dürfen nur in 
die	Jugend-	und	Kinderfeuerwehr	aufgenommen	werden,	wenn	die	Zustimmung	
der Sorgeberechtigten nach § 1629 BGB schriftlich dem Träger der Freiwilligen 
Feuerwehr vorgelegt wurde.

(6)	 	Der	Stadtjugendfeuerwehrwart	wird	auf	Vorschlag	der	Stadtteil-	und	Ortsjugend-
feuerwehrwarte	und	nach	Anhörung	der	Stadtwehrleitung	und	Zustimmung	des	
Stadtwehrleiters	durch	den	Oberbürgermeister	für	die	Dauer	von		3	Jahren	ernannt.	

(7)	 	Der	Stadtteil-	bzw.	Ortsjugendfeuerwehrwart	wird	auf	Vorschlag	der	 jeweiligen	
Stadt-	 bzw.	 Ortswehrleitung	 und	mit	 Zustimmung	 des	 Stadtwehrleiters	 für	 die	
Dauer	von	3	Jahren	durch	den	Oberbürgermeister	bestimmt.


